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Es entspricht daher einem dringenden Bedürf
nis und einem vielfach von der Bevölkerung und 
der Lehrerschaft geäußerten Wunsch, diesen Tat
sachen Rechnung zu tragen und eine individuelle 
Behandlung dieser Frage in den einzelnen Schulen 
zu gestatten.

Gleichzeitig ergeben sich der Wunsch und die 
Notwendigkeit, daß die Elternbeiräte zu Beginn 
des Schuljahres Rechenschaft über ihre Tätigkeit 
ablegen.

Durch diese Maßnahmen wird eine verstärkte 
Mitarbeit der Elternschaft bei der Lösung der Auf
gaben der deutschen demokratischen Schule in der 
Periode des sozialistischen Aufbaus erreicht wer
den.

Deshalb wird auf Grund § 7 Abs. 1 der Verord
nung vom 12. April 1951 über die Bildung und die 
Aufgaben der Elternbeiräte an allgemeinbildenden 
Schulen (GBl. S. 279) folgende Durchführungsbe
stimmung erlassen:

§ 1
Rechenschaftslegung

Die gewählten Elternbeiräte legen in der Zeit 
vom 15. bis zum 24. November öffentlich Rechen
schaft über ihre bisher geleistete Tätigkeit ab.

§ 2
Bildung der Elternbeiräte

(1) Ein Elternbeirat gilt im Sinne des § 1 Absätze 
1 und 3 der Verordnung vom 12. April 1951 auch 
für das neue Schuljahr als gewählt, wenn er im 
Anschluß an die Rechenschaftslegung mit einfacher 
Stimmenmehrheit von der Wahlversammlung be
stätigt ist.

(2) In diesen Fällen sind für die bisherigen Mit
glieder des Elternbeirats, deren Kinder aus der 
Schule ausgeschieden sind oder die aus anderen 
Gründen nicht mehr dem Elternbeirat angehören, 
Ergänzungswahlen vorzunehmen. Das gleiche gilt 
für die Fälle, in denen Elternbeiratsmitglieder ihre

Funktion niederlegen oder wegen ungenügender 
Arbeit abberufen wurden.

(3) Neuwahlen sind vorzunehmen,
a) wenn die Mehrheit der Wahlversammlung sie 

für notwendig erachtet,
b) an Schulen, die zum 1. September 1952 eröff

net wurden,
c) an unvollständigen Grundschulen (Zubringer

schulen) und an sonstigen allgemeinbildenden 
Schulen, an denen bisher kein Elternbeirat 
bestand.

§ 3
Durchführung der Ergänzungs- und Neuwahlen

(1) Für die Durchführung der Ergänzungs- und 
Neuwahlen gemäß § 2 dieser Durchführungsbestim
mung findet die Wahlordnung vom 12. April 1951 
für die Wahl der Elternbeiräte an den allgemein- 
bildenden Schulen (GBl. S. 280) sinngemäß und nach 
Maßgabe dieser Durchführungsbestimmung An
wendung.

(2) Der Wahlausschuß tritt bis spätestens zum 
1. November 1952 zusammen. Wahlausschüsse sind 
auch in den Fällen zu bilden, in denen zunächst 
keine Ergänzungswahlen notwendig erscheinen. 
Ergibt sich erst nach der Rechenschaftslegung, daß 
Ergänzungswahlen erforderlich sind, hat der Wahl
ausschuß für die Durchführung dieser Wahlen zu 
sorgen.

(3) An die Stelle des Ministeriums für Volks
bildung des Landes gemäß § 8 der Wahlordnung 
tritt die Abteilung Volksbildung beim Rat des Be
zirkes.

§ 4
Diese Durchführungsbestimmung tritt mit Wir

kung vom 1. September 1952 in Kraft.
Berlin, den 29. September 1952

Ministerium für Volksbildung
I. V.: L a a b s 
Staatssekretär

Erste Durchführungsbestimmung 
zur Anordnung über die Bildung einer Hauptabteilung für Fachschulwesen 

beim Staatssekretariat für Hochschulwesen.

Vom 25. September 1952

In Ausführung des § 2 Abs. 1 Buchst, d der An
ordnung vom 31. Januar 1952 über die Bildung 
einer Hauptabteilung für Fachschulwesen beim 
Staatssekretariat für Hochschulwesen (GBl. S. 135) 
wird auf Grund des § 7 dieser Anordnung folgen
des bestimmt:

§ 1
(1) Die Hauptabteilung Fachschulwesen beim 

Staatssekretariat für Hochschulwesen errichtet in 
Plauen/Vogtl. ein Institut für Fachschullehrer
bildung.

(2) Hauptaufgaben dieses Institutes sind:
a) die Lösung von gesellschaftswissenschaftlichen 

und pädagogischen Fragen auf dem Gebiet 
des Fachschulwesens,

b) die Aus- und Weiterbildung von Fachschul
lehrern.

§ 2
An dem Institut für Fachschullehrerbildung sind 

eine gesellschaftswissenschaftliche Abteilung 
und eine pädagogische Abteilung einzurichten.

§ 3
Der Leiter des Institutes für Fachschullehrer

bildung, sein Stellvertreter und die Dozenten wer
den vom Staatssekretariat für Hochschulwesen ein
gesetzt.

§ 4
Die Lehrpläne des Institutes für Fachschullehrer

bildung bedürfen der Bestätigung durch die Haupt
abteilung Fachschulwesen beim Staatssekretariat 
für Hochschulwesen.

§ 5
Diese Durchführungsbestimmung tritt mit ihrer 

Verkündung in Kraft.

Berlin, den 25. September 1952

Staatssekretariat für Hochschulwesen 

Prof. Dr. H a r i g
Staatssekretär


